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Wien, am 29. Jänner 1982 

A5""65'/AB 

1982 -02- 0 3 
zU 4S-3 t IJ 

Die Abgeordneten zum Nationalrat DIng. Riegler und Genossen 

haben am 2. Dezember 1981 unter der Nr. 1532/J folgende 

parlamentarische Anfrage an den Herrn Bundeskanzler gerichtet: 

"Das Bundeskanzleramt, Sektion IV/Abteilung 6 (Raumplanung), 

veranstaltete am 23. und 24. Oktober 1981 in Neumarkt/Stmk. 

ein Seminar zur "Sonderaktion des Bundeskanzleramtes zur Stärkung 

entwicklungsschwacher ländlicher Räume in Bergge-

bieten österreichs", bei dem die bisher gef5rderten Projekte 

präsentiert und die neu gefaßten Richtlinien 26.460.700/42~IV/6/81 

bekanntgegeben wurden. Nach den vorgelegten Unterlagen (Er~ 

fahrungsbericht-Bd. 2/81, Raumplanung in österreich) wurden 

bisher 18 Projekte mit insgesamt S 1,5 Mio gefördert. Für die 

Jahre 1980 und 1981 standen jeweils S 20 Mio zur Verfügung, ab 

1982 bis 1984 soll der Förderungsbeitrag auf S 30 Mio aufgestockt 

werden, wozu auch mitgeteilt wurde, daß der Bundesminister für 

Finanzen zugesagt habe, bei Notwendigkeit diese Mittel aufzu­

stocken. Neben der Befassung eines "Bergland-Aktionsfonds" mit 

der Projektförderung, finanziert das Bundeskanzleramt auch Re­

gionalbetreuer zur Betreuung der Projektanten; weiters sind auch 

. / . 
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"Gemeinwesenberater" im Einsatz. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bund~s­

kanzler nachstehende 

A n fra g e 

1. Halten Sie für gerechtfertigt, bei einer nur 28,75 %igen 

Ausnützung des Förderungsvolumens (40 Mio:11,5 Mio) für 

1982 und die folgenden Jahre durch eine Steigerung des An­

satzes um 50 % Budgetmittel zu binden, während gleich­

zeitig etwa im Bereich der landwirtschaftlichen Regional­

förderung (Ansatz 603) durch das 2. Budgetüberschreitungs­

gesetz 1981 Kürzungen in Höhe von 38 Mio vorgenommen werden 

müssen und diese Aktion zu 100 % ausgenützt wird? 

2. Hat der Finanzminister eine Zusage für weitere Aufstockungen 

der Mittel gemacht und ist er bereit, dies auch für andere 

Förderungsaktionen zu tun, wenn die dort veranschlagten 

Mittel nicht ausreichen? 

3. Sind Sie bereit, nicht in Anspruch genommene Mittel der 

Sonderaktionanderen Förderungsaktionen, deren Mittel aus­

geschöpft werden, etwa im Rahmen von Budgetänderungsgesetzen 

zur Verfügung zu stellen? 

4. Wieviele "Regionalbetreuer" und "Gemeinwesenberater" gibt 

es zur Zeit, an welche Zahl ist gedacht, wer ist Arbeit­

geber, nach welchen Richtlinien erfolgt ihr Einsatz und in 

welchem Ausmaß finanziert das Bundeskanzleramt diese Ein­

sätze? 

5. Wann wurde der Bergland-Aktionsfonds gegründet, wie lauten 

seine Statuten, Geschäftsordnung etc., wie wird er finanziert, 

wie hoch sind die Mittel, die ihm aus Bundesmitteln über­

wiesen werden und welche Anteile an seinem Gesamtbudget 

machen sie aus? 

6. Wer sind die Funktionäre, Mitglieder oder Angestellten des 

Bergland-Aktionsfonds, die an Sitzungen der Beurteilungs­

kommission des Bundeskanzleramtes nach den betreffenden 
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Richtlinien teilgenommen haben? 

7. Bestehen zu Funktionären, Mitgliedern oder Angestellten 

des Bergland-Aktionsfonds seitens des Bundeskanzleramtes 

wirtschaftliche Beziehungen und welcher Art sind diese? 

8. Sind Sie bereit, die Beurteilungskommission auf eine breitere Basis 

zu stellen, indem auch Vertreter der Länder, Gemeinden und 

Interessenvertretungen zur Mitarbeit in der Kommission 

berufen werden?" 

Ich beehre mich, die Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Einleitend darf festgestellt werden, daß das Seminar des Bundes­

kanzleramtes "Regionale Wirtschaftsentwicklung durch Kooperation" 

am 23. und 24. Oktober 1981 in Neumarkt/Steiermark zum Ziel 

hatte, Fragen der eingenständigen Regionalentwicklung zu be­

handeln. Insbesondere sollten die Erfahrungen der letzten 

2 Jahre mit der Sonderaktion des Bundeskanzleramtes für ent­

wicklungsschwache ländliche Räume in Berggebieten österreichs 

diskutiert, Anregungen für die künftige Anwendung dieses re­

gionalpolitischen Instruments erarbeitet, Informationen über das 

Konzept einer eigenständigen Regionalentwicklung gegeben und 

zusätzliche Maßnahmen zu diesem Konzept entwickelt werden. 

Demgemäß erging die Einladung zu diesem Seminar an Experten 

und Vertreter der betroffenen Regionen. 

Die grOße Teilnehmerzahl von rund 300 Experten und Regionsver­

tretern, aber auch die Seminarergebnisse haben gezeigt, daß 

ein großes Interesse an einer derartigen 20rm der Regionalent­

wicklung besteht und diese seminaristische Tagung dem Infor­

mationsbedürfnis der Regionalvertreter entsprochen hat. 

Anläßlich des Seminars konnte die Verlängerung der Sonder-

aktion des Bundeskanzleramtes zur Stärkung entwicklungsschwacher 

ländliCher Räume in Berggebieten österreichs, die Einbeziehung 

neuer Förderungsgebiete, die Erleichterung des Zugangs zur 

Förderung sowie die Aufstockung der Mittel bekanntgegeben werden. 
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Weiters wurden den Seminarteilnehmern zwei Hefte der Schriften­

reihe "Raumplanung für österreich" zur Verfügung gestellt. 

Das Heft 1/81 enthält die Zusammenfassung der Ergebnisse 

einer wissenschaftlichen Begleituntersuchung zu den ersten 

beiden Jahren der Sonderaktion, das Heft 2/81 einen Erfahrungs­

bericht mit Darstellung der bis zum Sommer 1981 geförderten 

Projekte. Insbesondere das Heft 2/81 ist auf großes Interesse 

der Regionsvertreter gestoßen, da aus den bereits geförderten 

· , 

18 Projekten wichtige Anregungen für neue Projekte gezogen werden 

können. 

Dem Heft 2/81 kann auch entnommen werden, daß die bisher ge­

förderten 18 Projekte mit insgesamt 11,5 Mio S gefördert wurden 

und nicht mit S 1,5 Mio, wie in der Anfrage angeführt. 

Weiters wird in der Anfrage erwähnt, daß "~in 'Bergland-Aktions­

fonds' mit der Projektförderung" befaßt sei. Hiezu ist zu 

bemerken, daß der Bergland-Aktionsfonds zur Beratung und Be­

gutachtung eingereichter Projekte eingesetzt wird, daß die 

Förderung der Projekte jedoch allein dem Bundeskanzleramt ob­

liegt. 

Wie bereits eingangs zum Ziel des Seminars dargelegt, stellt 

die Sonderaktion des Bundeskanzleramtes zur Stärkung ent­

wicklungsschwacher ländlicher Räume in Berggebieten österreichs 

nur ein Instrument zur Förderung eigenständiger Regionalent­

wicklung dar. Die vom Bundeskanzleramt aber auch von anderen 

Institutionen und Gebietskörperschaften (z.B. Land Steiermark) 

finanzierten Regionalbetreuer und Gemeinwesenberater haben da­

her nicht nur die Aufgabe, Projektträger über die Sonderaktion 

zu beraten, sondern alle jene Wirtschaftsprojekte zu unterstützen, 

die einer positiven Regionalentwicklung dienlich sind. 

Zu den einzelnen Fragen darf folgendes bemerkt werden: 

Zu Frage 1: 

Zu der nur 28,75%igen Ausnützung des Förderungsvolumens während 

der ersten beiden Jahre der Sonderaktion muß zunächst festge­

stellt werden, daß im 2. Halbjahr 1981 weitere 5 Projekte mit 
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einer Förderungssumme von S 2,4 Mio unterstützt wurden. 

Darüber hinaus standen für die gegenständliche Sonderaktion 

in den Jahren 1980 und 1981 im ordentlichen Budget nur jeweils 

S 15 Mio zur Verfügung. Bei vollständiger Ausnützung der vor­

anschlagten Mittel hätten die Mittel für die Sonderaktion im 

Rahmen des Budgetüberschreitungsgesetzes jeweils um S 5 Mio 

aufgestockt werden können. Der Ausnützungsgrad der Sonder­

aktionsmittel liegt in beiden Jahren daher bei 46,33 %. 

Die nicht vollständige Ausnützung der veranschlagten Budget­

mittel hat vielfältige Gründe. Einerseits handelt es sich bei 

der Sonderaktion um ein neuartiges regionalpolitisches Instru­

ment, das bisher weder im In- noch im Ausland angewendet vJUrde und 

deshalb gewisse Anlaufschwierigkeiten zu erwarten waren und 

auch eingetreten sind; andererseits war die Unterstützung 

dieses neuartigen Instrumentes durch die etablierten Beratungs­

institutionen der Kammerorganisationen mit wenigen Ausnahmen 

(z.B. Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark) 

nicht gegeben. Diese fehlende Unterstützung deF erfahrenen Be­

ratungsinstitutionen hat sich bereits bei der öffentlichen 

Präsentation der Sonderaktion bei der Enquete des Bundeskanzler­

amtes "Entwicklungsschwache ländliche Räume in Berggebieten mit 

derzeit eingeschränkten Erwerbsmöglichkeiten" in Zwettl am 

23. Juni 1979 abgezeichnet. Der Wirtschafts sektor übergreifende 

Charakter der Sonderaktion - wie dies für ein regionalpolitisches 

Förderungsinstrument notwendig ist - wurde bei dieser Veranstaltung 

von den Kammerorganisationen weitgehend abgelehnt. 

Nachdem die Bundesregierung jedoch bestrebt ist, die gemeinsam 

von allen Gebietskörperschaften und den Interessensvertretungen 

im Rahmen der ÖROK (österreichische Raumordnungskonferenz) im 

Juni 1975 beschlossenen Ziele in ihrer Politik zu berücksichtigen, 

war die Einrichtung eines derartigen Förderungsinstrumentes 

trotzdem notwendig. Das entsprechende Ziel im ÖROK-Zielkatalog 

unter IV "Wirtschaftsbezogene Ziele" lautet: "1. Die Grundlagen 

für eine langfristige ausgewogene Entwicklung der Wirtschaft, 

der Infrastruktur und des Wohnungswesens sowie für die er-
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forderlichen Strukturanpassungen sind so zu sichern und zu 

verbessern, daß möglichst gleichwertige und ausgewogene 

~~gungen in ganz österreich verwirklicht werden 

können. " 

Nachdem die ersten beiden Jahre der Sonderaktion gezeigt hatten, 

daß der Einsatz eines derartigen Regionalförderungsinstru-

ments trotz des Widerstandes der Kammerorganisationen sinnvoll 

ist, hat die Bundesregierung in ihrer 97. Sitzung am 11. August 

1981 einer Verlängerung der Sonderaktion um 3 Jahre zugestimmt. 

Die Verlängerung der Sonderaktion wurde zum Anlaß genommen, 

die Ergebnisse des österreichsichen Raumordnungskonzeptes, das 

die Österreichische Raumordnungskonferenz in ihrer Sitzung im 

Juni 1981 beschlossen hat, zu berücksichtigen. Der Katalog der 

Förderungsgebiete wurde daher um alle jene entwicklungs schwachen 

Problemregionen gemäß österr. Raumordnungskonzept erweitert, 

die in Berggebieten gemäß Abgrenzung des BMfLuF für das 2. Bergbauern­

sonderprogramm liegen. Die vorgenommene Ausweitung der 

Förderungsgebiete ist mit den Landesraumplanungsstellen 

abgestimmt worden. Die Anzahl der Gemeinden in Förderungs­

gebieten wurde dadurch auf das Doppelte erhöht. 

Die Neufassung der Förderungsrichtlinien erlaubte es auch, 

-den Zugang zu den Förderungsmitteln zu erleichtern. Während 

der ersten beiden Jahren der Sonderaktion wurden vom 

Förderungswerber aufgenommene Kredite nicht zur Bemessung 

der Förderungshöhe herangezogen. Nunmehr ist es möglich, 

25 % der Projektkosten aus Krediten zu finanzieren. 

Eine Aufstockung der für die Sonderaktion zur Verfügung 

stehenden Budgetmittel um 50 % erscheint daher gerecht­

ferigt. 

Zu Frage 2: 

für die gegenständliche Sonderaktion sind im Budget 1982 

S 14,3 Mio veranschlagt. Der Bundesminister für Finanzen 

hat im Rahmen der Budgetverhandlungen zugesagt, bei Be-
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darf diese Mittel im Rahmen eines Budgetüberschreitungs­

gesetzes bis auf insgesamt S 30 Mio aufzustocken. In 

diesem Sinne sind auch die beim Seminar in Neumarkt 

gegebenen Informationen zu verstehen. 

Zu Frage 3: 

Nachdem die tatsächliche Inanspruchnahme von Förderungs­

mitteln für die Sonderaktion des Bundeskanzleramtes zur 

Stärkung entwicklungsschwacher ländlicher Räume in Berg­

gebieten österreichs wie bei allen anderen Förderungsaktionen 

erst nach Rechnungsabschluß festgestellt werden kann, kann 

eine Übertragung von Mitteln der gegenständlichen Sonder­

aktion zu anderen Förderungsinstrumenten nicht erfolgen. 

Zu Frage 4: 

Die Berufsbezeichnungen "Regionalbetreuer" und "Gemein­

wesenberater" unterliegen keinerlei SChutzbestimmungen. 

Dem Bundeskanzleramt ist es daher nicht möglich festzu­

stellen, welche und wieviele Personen in österreich tat­

sächlich als Regionalbetreuer oder Gemeinwesenberater 

eingesetzt sind. Soweit dem Bundeskanzleramt bekannt ist, sind 

derzeit 5 Regionalbetreuer und 2 Gemeinwesenberater im Ein­

satz. Diese insgesamt 7 Personen haben bisher mit der für 

Raumplanung zuständigen Abteilung des Bundeskanzleramtes 

Kontakt gehabt. Die 5 Regionalbetreuer werden vom Berg­

land-Aktionsfonds für ihre Tätigkeit gemäß Werkverträgen 

honoriert. An der Finanzierung der Werkverträge für die 

2 Gemeinwesenberater sind nach ho. Kenntnis beteiligt: 

das Bundesministeriurn für soziale Verwaltung, das Bundes­

kanzleramt, das Land Oberösterreich, das Land Steiermark, 

Regionale Entwicklungsverbände, das Eruopäische Zentrum für 

Ausbildung und Forschung auf dem Gebiet der sozialen Wohl­

fahrt und der Bergland-Aktionsfonds. 
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Das Bundeskanzleramt finanziert im Rahmen der Raumforschung 

folgende Einsätze: 

- Gemeinsam mit dem Bundesministerium für soziale Verwaltung 

und dem Amt der Oberösterreichischen Landesregierung: 

"Modellprojekt Gemeinwesenarbeit ländlicher Raum" Schönau/ 

Mühlkreis": es handelt sich hiebei um ein Forschungs­

projekt im Anschluß an die Enquete "Kampf gegen die 

Armut", welche vom Europäischen Zuentrum für Ausbildung 

und Forschung auf dem Gebiet der sozialen Wohlfahrt 

durchgeführt wird. Das Projekt hat eine Gesamtlaufzeit 

von 3 Jahren, beginnend mit 1980, dem Bundeskanzleramt 

entstehen jährliche Kosten von S 200.000,--. 

- Gemeinsam mit dem Bundesministerium für soziale Verwaltung 

und dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung: "Modell­

projekt Gemeinwesenarbeit in Eisenerz": hiebei handelt 

es sich um ein Projekt, das vom Regionalverband Eisenerz 

durchgeführt wird. Die Laufzeit des Projektes beträgt 3 

Jahre, beginnend mit 1981. Dem Bundeskanzleramt entstehen 

aus diesem Projekt jährliche Kosten von S 200.000,--. 

- Projekt "Regionalbetreuung in Förderungsgebieten der 

Sonderaktion des Bundeskanzleramtes zur Stärkung ent­

wicklungs schwacher ländlicher Räume in Berggebieten 

österreichs": Dieses Projekt wird vorn Bergland-Aktions­

fonds durchgeführt. Der Werkvertragnehmer hat sich ver­

pflichtet, Regionalbetreuer in Förderungsgebieten der 

Sonderaktion des Bundeskanzleramtes einzusetzen, 1/4 jähr­

liche Weiterbildungsveranstaltungen für Regionalbetreuer 

und Projektträger durchzuführen, Informationsveranstaltungen 

in den ausgwählten Einsatzgebieten abzuhalten und regional­

bezogene Entwicklungs- und Betreuungskonzepte zu erstellen. 

Die Laufzeit des Projektes ist zunächst für 3 Jahre vorge­

sehen. Für die ersten 8 Monate entstehen dem Bundeskanzler­

amt Kosten in der Höhe von S 481.680,--. Im Rahmen dieses 
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Projektes schließt der Bergland-Aktionsfonds mit Regional­

betreuern nach Maßgabe seiner personellen Ressourcen 

Subwerkverträge ab. Diese bedürfen der schriftlichen 

Genehmigung durch das Bundeskanzleramt. Demgemäß wurde 

ein Musterwerkvertrag der Bergland-Aktionsfonds mit 

künftigen Regionalbetreuern dem Bundeskanzleramt vorge­

legt. Dieser Musterwerkvertragsentwurf enthält Angaben 

über die vom Regionalbetreuer zu erfüllenden Leistungen. 

Der Abschlußbericht des Bergland-Aktionsfonds über die 

ersten 8 Monate der projektlaufzeit liegt dem Bundes­

kanzleramt noch nicht vor, über die künftig in Aussicht 

zu nehmende Zahl von Regionalbetreuern kann erst nach Vor­

liegen des o.e. Berichtes entschieden werden. 

Zu Frage 5: 

Der "Bergland-Aktionsfonds" (Fonds zur Förderung und Ge­

staltung der österreichischen Berggebiete als Kultur- und 

Erholungsraum) wurde im Jahre 1978 von der österr. Bergbauern­

vereinigung Eschenbachgasse 11/3, 1010 Wien, gegründet. 

Die Errichtung wurde vom Amt der Wiener Landesregierung mit 

Bescheid vom 13. Juni 1978, Zl. MA 62-II/11/78, als 

zulässig erklärt. In der Anlage darf eine Kopie der Satzungen 

des Fonds übermittelt werden. Den Satzungen können alle 

näheren Informationen hinsichtlich Fondsvermögen und 

Finanzierung sowie Sitz des Fonds entnommen werden. Weiters 

darf in der Anlage der Tätigkeitsbericht 1980 aus dem März 

1981 des Bergland-Aktionsfonds übermittelt werden. Aus 

Bundesmitteln wurden dem Bergland-Aktionsfonds vom Bundes­

ministerium für Land- und Forstwirtschaft im Jahre 1980 eine 

Subvention von S 200.000,-- im Jahre 1981 eine Subvention 

von S 400.000,-- gewährt. Vom Bundeskanzleramt erhielt der 

Bergland-Aktionsfonds im Rahmen eines leistungsgebundenen 

Werkvertrages die unter Beantwortung der Frage 4 genannte 

Summe. 

1565/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 9 von 38

www.parlament.gv.at



- 10 -

Zu Frage 6: 

An den Sitzungen der Beurteilungskommission haben die 

nominierten Vertreter des Bergland-Aktionsfonds Dr. 

Günter SCHEER und Dr. Hans GLATZ teilgenommen. 

Zu Frage 7: 

Die Tätigkeit in der Beurteilungskommission zur gegen­

ständlichen Sonderaktion ist ehrenamtlich. Weder Dr. SCHEER 

noch Dr. GLATZ noch andere Funktionäre oder Mitglieder des 

Bergland-Aktionsfonds haben wirtschaftliche Beziehungen 

welcher Art auch immer zum Bundeskanzleramt. 

Zu Frage 8: 

Die derzeitige Zusammensetzung der Beurteilungskommission 

gewährleistet die wünschenswerte Zusammenarbeit aller Bundes­

ressorts, die Förderungsmittel an Projekte in den Förderungs­

gebieten vergeben. Der Bergland-Aktionsfonds wurde zur 

Beurteilungskommission beigezogen, weil seine Funktionäre 

auch schon vor Auftragserteilung (siehe Beantwortung zu 

Frage 4) die Beratung der Projektträger unentgeltlich durch­

geführt haben. Die notwendigen Zusatzinformationen zu den 

von den Antragstellern vorgelegten Projektunterlagen konnten 

so auf direktem Wege in die Kommission eingebracht werden. 

Vor der Ausweitung der Förderungsgebiete anläßlich der 

Richtlinienrevision im Jahre 1981 wurden die Raumplanungs­

stellen der Länder entsorechend konsultiert. Darüber hinaus 
>-

holt das Bundeskanzlera~t im Bedarfsfall Stellungnahmen bei 

den Ämtern der Landesregierungen ein, mehrfach wurden aus 

Mitteln der Sonderaktion geförderte Projekte auch von den 

Ländern gefördert. 

Die bisherige Zusammensetzung der Beurteilungskommission hat 

sich als äußerst effektiv erwiesen, es besteht daher keine 

Veranlassung, eine Ausweitung der Kommission vorzunehmen. 

v' 
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.Ec: rc 1 c r:: d he ißt ... ... . 

Ein großer Teil des bsterreichischen Bundesgebietes ist Berg­
land. Eergland heißt: 
Standortungunst für Industrie und Gewerbe und Erschwernis 
dpr La:-.c:;:'l(:c·wirtsCf:2ftung. 
Wo zu ~lcsen B0n2chtelllgungen noch ungünstIge Bedingungen 
für den Fremcer:\-er}:ehr h.ir:zuy'oift;:,en, dort droht der regionale 
Verfall: hohe und wachsende Arbeitslosenraten, eine einseitig 
~trukturierte und krise)~anfällige Wirtschaft, hoher Anteil 
an Fern- und Nichttagespendlern, sinkendes Steueraufkommen 
und steigende Gerrleindeverschuldung, wachsende Abwanderung der 
j un;en J:.rbei tsbevölkerung, Resignation unter den Zurückblei­
benden. 

Die Gesetzmäßigkeiten der industriellen und der landwirt­
schaftlichen Produktion in unserem Wirtschaftssystem be­
günstigen die Zentren und Gunstlagen. Die Agrar- und Regio­
nalpolitik sah sich bisher außerstande, diesen Gesetzmäßig­
keiten in genügendem Ausmaß entgegenzuwirken. 

Die Probleme der benachteiligten ländlichen Regionen könnten 
sich in ~ukunft noch verschärfen, venn cer Konzentrations­
prczeS und der Trend zu struy.turellen tberschüssen in der 
Landwirtschaft nicht gebremst werden kann, wenn slch das 
Wachstum der industriellen Wirtschaft durch weitere Ver­
teueru~g der Energie und durch internationale Absatzkrisen 
wei ter verlangsamt und wenn der Staat die imrner knapper 
werdenden Budgetmittel vorwiegend in die Zentren investieren 
muß. Dann wäre der regionale Verfall in weiten Teilen des 
Gebietes entlang der Ostgrenze Österreichs und in den 
fre~denverkehrsarmen Berg- bzw. Randgebieten von Nieder­
österreich, Burgenland, Steiermark, Kärnten und Osttirol 
nur sehr schwer aufhaltbar. Im Interesse der dort lebenden 
t1enschen darf diese Entwicklung nicht eintreten. 

bber es geht nicht allein um die dort lebende Bevölkerung: 
denn die bedrohten Gebiete stelle~ der gesamten Gesellschaft 
RelchtG~er zur Verfügung. ~~e in el~er Zelt der zunehmenden 
Verschlechterung der Lebe~sbedlngungen in den Zentren von 
größtem Wert sind. Die Entsiedelung dieser Gebiete würde die 
sozialen Kosten der Zusammenballungen von immer mehr Menschen 
in den Zentren noch beträchtlich erhöhen. 
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/"" 

Dle E~~altung bzw. die Wiederherstellung der Lebensf~higkelt 
der vom regionalen Verfall bedrohten Berggebiete ÖsterreIchs 
1::- ': ~; l' 1 t Jahren eine unums tri t tene äff entl i ehe Aufgabe. Gi e 
~~:u l~S Leben gerufenen Konzepte aber reichen alleine nicht 
aus, l~;l, den Problemen Herr zu \,·erden. \-voröuf es zusätzlich 
ör.}',\..:o,:.t ist, d2ß die betroffene Eevolkerur.g ermutigt und 
untr:sttitzt wird, den Weg der wirtFchaftllchen und sozialen 
Selbsthilfe zu gehen, u~ durch selbstor~6nlsierte und trag­
f ä h ] ge Pro j e k ted e n Te u: cIs k re I S 1 dU f von \,' i r t s c h ä. f t 1 ich er 
Benachteiligung und ReslG~atlcn zu ~urc~l~rl c\en. Um dafür eine 
geeIgnete Plattform zu schaffen, ha~en Bauern Jer Österreich­
ischen Bergbauernvereinigung gesel~sarn mIt St~dtern den 
Bergland-Aktionsfonds gegrtindet. 

Der Bergland-Aktionsfonds verfolgt vier Ziele: 

1. Die Initiierung,Beratung und Betreuung von Projekten der 
Bevölkerung von den Berggebieten, durch die die wirt­
schaftliche und soziale Lebensfähigkei t dieSEr G.ebiete er­
halten und gestärkt wird. 

2. Die Unterstützung von Projekten, durch die zwischen Be­
wohnern der bewohnten Berggebi ete und den, Städtern ein 
neuer \-Jeg der WIrtschaftlichen und kulturellen Zusarmnen­
arbeit möglich wird. 

3. Das Sammeln von Geldmitteln, um gegen den bestehenden 
gesellschaftlichen Wertschbpfungsfluß von den benach­
teiligten Gebieten zu den Zentren elr.en gEzi€lten Geld­
mittelfluß von den Zentren in die benachteiligten Ge­
biete in Gang zu setzen. 

4. Die Information der Öffentlichkeit über die Probleme 
der benachteiligten Berggebiete und über die Notwendig­
keit, deren wirtschaftliche und soziale Lebensfähigkeit 
zu erhalten und zu stärken. 

Die Arbeit des Bergland-Akt.ionsfonds richtet sich nicht 
gegen bestehende Versuche und Progra~ne zur Verringerung 
der regionalen Disparität. sondern möchte eine Ergänzung 
sein aus der Erfahrung, daß alle noch so positiven Pro­
grarrune nur frucht,en, wenn sie in Aktionen der Betroffenen 
ihre Verwirklichung erfahren. 
oer Bergland-Aktionsfonds ist deshalb eine unbürokratische, 
parteipolitisch ungebundene Einrichtung. die die Selbst­
hilfebestrebungen in den strukturell benachteiligten Ge­
bieten Österreichs stärken und unterstützen möchte. 
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, 

DIe hrt~lt~weise des Bergland-Aktlonsfonds erfolgt nach 
f 0 1:j':':-'(>:-:' t:: rIte rien: 

r~~lG~21 gezielter Einsatz in besonders ben2chteillgten 
Co.nlC'ten 

- ör'.tlve und kontin"ierliche Arbeit mit den Betroffenen 

- anstreben von kooperativen Problemlösungen 

- Initiierung,Betreuung und Dokumentation von Beispiels-
proj e}: ten. 

Durch die Kombination von dezentralem Einsatz von Regional­
betreuern und zentraler Dokumentation soll ein flexibles 
und gleichzeitig ein -effizientes Beratungsnetz aufgebaut 
werden, das es ermöglicht, innerhalb kürzester Zeit Pro­
jektinteressenten einer Region über Erfahrungen und Pro­
bleme bereits laufender Projekt~ in anderen Regionen zu 
informieren. 

Darüber hinaus unterstützt der Fonds Projektinitiativen in der 
Entstehungsphase auch finanziell, weil hier die Förderungsbe­
dUrftigkeit am grö;:,ten ist, gleichzeitig aber auch nach den 
Richtlinien der meIsten Förderungsaktionen des Bundes und der 
Länder keine Förderungswtirdigkeit gegeben ist. In dieser 
Phase scheitern erfahrungsgem~ß der Großteil der Initiativen 
mangels Beratung, mangels Geld und mangels der Möglichkeit, 
ähnliche Projekte in anderen Regionen selbst kennenzulernen, 
um aus deren Erfahrungen zu lernen. Gerade letzteres bringt 
solche Initiativen aber oft mehr voran, als noch so gut ge­
meinte mündliche und schriftliche Informationen. 

Neben diesen direkt projektbezogenen Hilfestellungen bietet 
der Fonds alle Nebenleistungen entweder direkt oder durch 
Vermittlung und Finanzierung geeigneter Fachkräfte. 
Hierzu zählen insbesondere: 

- Die rechliehe Beratung bezüglich 'der Organisationsformen, 
des Gewerbe- und Steuerrechts und anderer relevanter Rechts­
materien. 

- Die betriebswirtschaftliche Beratung, die sämtliche Bereiche 
vom betrieblichen Rechnung~wesen Uber die Kostenrechnung 
bis zur Absatzplanung umfaßt. 

- Die Förderungsberatung, in der über die Möglichkeiten der 
Projektförderung aus öffentlichen Mitteln informiert wird 
und der Kontakt zu den zuständigen Stellen im Sinne einer 
aktiven Anwaltschaft übernommen wird. 
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1. ::11 ~'2 zur wirtschaftlichen Selbshilfe 

Ir. eiesem Arbeitsschwerpunkt versucht der Bergland-Aktions­
fc: ~s die Voraussetzun~en daftir zu schaffen, daß dle Be­
vol~erung in den Bergg('~ieten in stärkerem Ausmaß dIe regio­
nal~n, nattirlichen und wIrtschaftlichen Gegebenheiten n~tzt 
und durch geeignete Fornen der Zusammenarbeit nachhaltige 
und angepaßte ~Ibeits- und Lebensmöglickeiten selbst schafft. 
DIese Form der Wirtschaftsentwicklung "von innen" zielt da­
rauf 

- die regionalen Rohs~offe und Reichtümer zu verwenden, 

neue Energieformen nutzbar zu machen, 

- sparsame und angepaßte (mittlere) Technologien zu ver­
wenden 

- qualitätsorientiert zu erzeugen 

- die Produktion gemeinschaftlich und möglichst bis zur 
Vermarktungsstufe zu organisieren 

- neue Wege in der Vermarktung zu gehen, 

- allen Beteiligten ein entsprechendes Mitspracherecht 
in einer tiberschaubaren OrganIsation des Betriebes zu 
gewährleisten (SelbstJEcwaltung)! 

Eine Voraussetzung ftir solche Selbshilfeprojekte ist, daß 
es gelingt, die region~le Leistungsbilanz zu verbessern, 
d.h. möglichst hochverecelte ProdUKte hoher Qualität mit 
guten Marktchancen (sogenannte intelligente Produkte) an 
Stelle bloßer Rohstoffe und Halbfertigfabrikate aus der 
Region zu exportieren, bzw. den regionalen Bedarf von 
solchen Produkten so weit als möglich durch Erzeugung in 
der Region zu decken. 

Wirtschaftsprojekte, die von benachteiligten Personen oder 
Gruppen selbstständig getragen werden, brauchen eine lange 
und intensive Ausreifungszeit. Die meisten Ideen und Initia­
tiven scheitern an dieser Vorphase, weil sie 

- zuwenig und unzureichend beraten werden, 

zuwenig Unterstützung in den dabei notwendigen Bildungs­
und Lernprozessen erfahren, 

- zu .... ·enig Rückhalt in einer tragenden Gemeinschaft finden. 
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~:0 ~~ -~~ratische Stimulierung und Förderung vo~ rr~j~~t~~ 
ir. r':::-?r Region erfordert qualitativ verschiece~e HllfE::­
stel1u~~en in folgenden 4 Bereichen: 

'T2tlcr:eit 

1. Rl]du~gs-, Akti- Finanzierung von 
VIel mgs- u. Infor- Regionalsteller. und 
~ationsarbeit in Regionalbetreuern 
elr.er Region 

2. Betreuung von 
Initiativgruppen, 
J:..rbei t.sgemein­
schatten sowie 
Einzelpersonen 
und Unternehmen 

3. Projektentwicklung 

Finanzierung von 
Regic~albetreuung und 
Beratu~gsleistungen 

Fi~anzierung von 
Kosten im Bereich der 
Produktentwicklung und 
Vermarktung 

4. Projektrealisier- Investitionsfinan­
ung, Investitions- zierung 
tätigkeit und Be-
triebsaufnahme 

Bildungsorgar.isa­
tionen (z.B. bBV, 
KJL, Ar:tion Pro 
Waldviertel) 

Regionalbetreuer 
in Zusammenarbeit 
mit Fachverbänden, 
Kammern, Regional­
verbänden 

Aktivisten der 
Projektgruppe 
unterstützt von 
Spezialberatern 
und Regionalbe­
treuern 

Entscheiäungs­
gremien und Ge­
schäftsführung 
des Projektes 

In vielen Fällen entsprechen diese 4 Bereiche dem Entstehungs­
verlauf von wirtschaftlichen Projekten, wobei gerade in peri­
p~eren ländlichen Regionen ein Mangel an investionsreifen Pro­
jekten besteht. Umso dringender ist es hier, durch entsprechende 
Unterstützungen Initiativen zu wecken und ihr vorzeitiges Scheitern 
zu verhincern. 
Die Aufgaben des Bergland-Aktionsfonds sind dabei folgende: 

(1.1) Eigeninitiative und Kooperationsbereitschaft ge­
zielt zu wecken und zu fördern. 

(1.2) Das Informationsniveau und know how der Betroffenen 
durch aktive Formen der Beratung zu verbessern. 

(1.3) Finanzielle Hilfen für die Aufbauphase von Initi­
ativen und Projekten zur Verfügung zu stellen, die 
nicht an die Investitionstätigkeit gebunden sein 
dürfen. 

(1.4) Einfluß auf die Förderungspolitik des Bundes und 
der Länder zu nehmen. 
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I 

Zu 1.1: WecKL:"Jg und FÖt-derung von Eigeninitiativen \);,d 
- - .. -__ . __ ~~~E::~ ~~ ~<:~~ ~::~~~~~~~~~! ______________________ _ 

[,}l ·>r p.rbeltsbereich beinhaltet in erster Linie eir.e UIT'.­

f a ~: :~ t' :: G e B 1 1 ci U Ti g sau f gab e . 
D0r Bcrgland-Aktionsfonds ist nicht dazu berufen, diese 
Blld~ngsaufgabe wahrzunehmen, weil diese im Sinne des 
Selbsthilfegeciankens von den Betroffenen selbst ausgehen 
muß. 
J:..us diesem Grund beste11t zwischen dem Bergland-Aktionsfonds 
unc ~;t"lr;er GrÜr,cerir.,c<=l" ÖBV, eine klare Aufgabenteilung, 
in cer dIe ÖBV dle Bildun~saufgaben und der Bergland-Aktions­
fonds die begleitenden UnterSützuDgsaufgaben übernommen haben. 
Es ist aber Aufgabe des Bergland-Aktionsfonds, solche 
Bildungsprozesse organisatorisch und finanziell zu unter­
stützen. 

Schwerpunkte in der finanziellen Unterstützung regionaler 
Bildungsarbeit lagen 1980 im Mühl- und im Waldviertel. 
Im r·:ühlviertel wurde Z'U..."'Tl erstenmal der Versuch unternommen, 
einen Regionalbetreuer einzusetzen, der nicht aus der Region 
starr~t und dort auch nicht zur Gänze ansässig ist. 
Im Waldviertel steht seit mehrelen Jahren ein Regionalbe­
treuer im Einsatz, der zwar nicht aus der Region stammt, 
aber seit Anfang seiner Tätigkeit dort lebt. 

Beide Personen haben langjährige Erfahrungen in der Arbeit 
mit benachteiligten Gruppen u.a. durch Einsätze in Ländern 
der 3. Welt. 

Die Arbeiten dieser Regionalbetreuer wurden 1980 vom Berg­
land-Aktionsfonds finanziell unterstützt. 

Darüber hinaus führt der Bergland-Aktionsfonds seit Juni 1980 
ein Forschungsprojekt durch, das die Innovationsbereitschaft 

\ von V;a1dv iert 1er Bauern untersucht und zum Ziel hat, die fv'lög-
1i chkei ten der Erhöhung-- von Eigenini tiati ve': und Kooperations­
bereitschaft in Form einer aktionsorientierten Begleitstudie 
zur regionalen Bildungsarbeit im Waldviertel zu untersuchen. 
Diese Forschungsarbeit wird vom Jubiläums-Fonds der Österreich­
ischen Nationalbank unterstützt. 
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, b hl' ß der Er: tc -+-I'rt';)ns-f..tc.cr,r'"lC~',;,ö ft:r 62:- erfolgrelc1-)e A sc l.e en . - <:"'~.' ~ 
~~~~e in F0r~ ~~r V~rwlrkllcrung eines selbstt~agenc~r: ,:,~. 
~nvpstitior:srelfEr: Frojektes ist die Art und dl.e Inter:~~~:t 
dcr irforrrations2ufbereitu.ng. Zurverfügungstellung ~nc~c_r , 
BetreuuLg. FierQt'l ru0 die Betreuun<.? den b~sondereI? Ver"nltnls­
~en strukturell b0nachteiligter Reglone~. lns~esona~reaber 
~pr Tatsache ar:0~ra~t sein. daß die ProJekttrage~ hauflg DInge 

__ ,~,~, ~~Q ~i;r ~le völlig neu und ungewohnt slnd. 
~'lFr(),-,er.. \...O ... ~ _u --

Während der Großteil der traditionellen Beratungseinrichtungen 
ein eher spezielles Angebot für eine mehr oder weniger schmale 
Gruppe von initiativen, aktiven und geübten Nachfragern ~ereit 
hält, muß die vom Bergland-Aktionsfonds gebotene Beratung 

- regionsspezifisch sein, aber gleichzeitig gute Zugriffsmög­
lichkeiten zu den in den Zentren vorhandenen Informationen 
bieten, 

aktivierend sein, d.h. zu den Klienten kommen, 

- umfassendere Hilfen als bisher bereitstellen. 

Eine solche Form der Betreuung ist naturgem2ß teurer, als die 
traditionellen Beratungsformen, weil sie einen höheren Per­
sonaleinsatz pro Projekt erfordert. 
Wir haben davon auszugehen, daß elne Kostenbeteiligung der 
Projektträger erst dann zu~utbar ist, wenn sich eine funktions­
fähige und verbindliche organisatorische und personelle Struk­
tur herausgebildet hat. Erfahrungsgemäß ist dies im Übergang von 
der Initiativ-zur Entstehungsphase aber erst in ersten Ansätzen 
geschehen. Bei der Frage der Kostenbeteiligung gilt es überdies 
Garauf RÜCKsicht zu nehmen, wie breit die Basis eines Projekts 
ist und welchen wirtschaftlichen Rückhalt seine Träger haben. 
EIn Vermarktungszusammenschluß von 10 Bergbauern ist sicher 
ganz anders zu beurteilen wie ein Fremdenverkehrsverband von 
10 Gemeinden. 

Große Schwierigkeiten bereitet eine zentrale Projektberatung 
und - betreuung unabhängig oder ohne Vorhandensein von Regio­
nalbetreuern. Als besonders günstig hat sich jene Form der 
Zusammenarbeit erwiesen, in der die Aktivierungs- und Initiativ­
phase von einer starken Gruppe in der Region selbst getragen 
wird und die Betreuung der Entstehungsphase von einer oder 
zwei Personen aus dieser Gruppe übernommen wird. 
Die Beratungsleistungen des Bergland-Aktionsfonds bestehen in 
diesem Fall darin, im ständigen Kontakt mit dieser Gruppe zu 
stehen und rechtzeitig die jeweils notwendigen Beratungs­
leistungen direkt zur Verfügung zu stellen oder zu vermitteln. 
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DIe LeJ ~tun(Jen des B('.r<]land-Aktionsfonds im FahInen dieses Ar­
beitsbereich~s sir.d v101fal tig, insbesonders zählen dazu: 

- frstellui.g V0n bEl2.t 1l::csgrundlagen, vor allem im Bereich 
von Frodul:tlons- und Vermarktungsinnovationen, wo ein Rück­
griff auf vorhandene Materialien nicht möglich ist. 

- Durchführung von Grundlagenarbeiten, die zum Ziel haben, 
die rechtlIchen, wirtschaftlichen und organisatorischen 
Voraussetzungen für das Gelingen eines stärker nach den 
PrIr.zipien der Selb~thilfe und Eigenständigkeit aufgebauten 
Regionalentwicklungskonzeptes zu analysieren und daraus 
Konsequenzen für die Beratungspraxis sowie für die politische 
Föräerungspraxis zu ziehen. 
Im Jahre 1980 wurden im Zusammenhang mit dem Institut für 
Höhere Studien in Wien zwei Studien durchgeführt, die sich 
mit den Möglichkeiten und Hindernissen für eine stärker 
autonome Regionalentwicklung befaßt. 
Im Zusammenhang mit der Österreichischen Bergbauernvereini­
gung wurde eine Studie über alternative Produktions-und Ver­
marktungsmöglichkeiten für Bergbauern durchgeführt. 

- Vermittlung oder Selbstdurchführung von konkreten Beratungen 
zu betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Problemen, zu 
Fragen der Organis2.tion, Kooperation und Vermarktung, sowie 
von Hilfestellungen beim Kontakt zu öffentlichen Förderungs­
stellen. 
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:-'U 1.3.: Fir.2r.zielle U;-jt("r:-,-,ttlt7\.mg 
- -- - - - - "_ .. - - .- - - - - - - - - - - - - .... - - -- - - - - - -- - -

Der Fir.2rzierungsbedarf von Projekten in der Entstehungsphase 
l:ect vor al]e~ in den Bereichen: Organisationsaufb2U. Produkt­
cr';~'ldJl::-; ,.!"ld :1arkterschließung. Häufig handelt es sier. hlc-r­
bE: 1 U::, }".,:' lne hohE!) Beträge, vor allem wenn man si e in cer Re J a­
tlOr. zu oe" (spbter folgenden) Investitionskosten uri zum wlrt­
sehaftliehe!"l Kutzer. der Projekte setzt. 
Trotzdem sind gerade innovatorische und selbstorganisierte 
Initiativen Uberfordert, die notwendigen Mittel selbst und all­
eine aufzu8rinqer.. weil sie bisher r.ieht oder nicht ausreichend 
~dpltal bildEn kornten. Gies 1st in vielen Fällen geradezu das 
entscheJden~e Unterscheidungsmerkmal zwischen der Ansiedelung 
von regi onsfren.dem Kapi tal und der Entwickl ung des regionseigenen 
Potential s . 

Diesem, für die Projektentstehung wichtigen, wenn auch mengen­
mäßig oft gar nicht so großEn Finanzierungsbedarf steht ein 
Fehlen der Förderungswürdigkeit im Sinne der Richtlinien des 
allergrößten Teils der öffentlichen Förderungseinrichtungen 
gegeneber. 
Der Bergland-Aktionsfonds ist daher bemüht, in diese Lücke 
helfend eir.zuspringen, und zwar einerseits durch direkte 
Subventionierung von Projekten oder aber durch Vermittlung 
von dritten Geldgebern. 

Im Jöhre 1980 vergab der Berglönd-Aktionsfonds in diesem Auf­
gabenbereich S 150.000,-- direkt und rund S 250.000,-- in­
direkt. 
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" 

Zu 1. 4 .: Ei r: f 1 u i~ Co u f dIe F ö r G c' ru r. q s pol i ti k der ö f fe n t. 1 L \ ;-, c r. 
Hand 

Fln großer Teil dEr ~'~fer.tlichen Förd0rungspolitik ist der. 
~, (}(,n und Be,;.: f:-:1.',;er .... >5 VOlT: Rcrgl;:JLc-l.:..},tior5fonds anc-=c­
~iJebten Konzepts cer \lnrt::,cr,aftllchen Selbsthilfe und (qpr 
autonomen Reglor.a10rtwlc~lung nIcht arg~paßt. nie reg~or21e 
WIrtschaftsstrukturrolltlK 1st in erster linie darauf ausge­
richtet, regionsfrCl~I(:e Cntcr::Erll-:mngen zumindest von mIttlerer 
Grbfe durch finanZIEl}e hnreize und durch Verbesserung in der 
Ir::rac-:truktur zu Et-,trl,,8~grijndungen in den Randgebieten zu 
bc\,:r::gen. 
Die Agrarpolitik ist regional zuwenig differenziert und be­
günstigt Betriebe Init bevorzugten nattirlichen und strukturellen 
Voraussetzungen. 

Seit Beginn seiner Tätigkeit bemtiht sich der Bergland-Aktions­
fonds, durch intensive Kontakte zu Planungsstellen in der Ver­
waltung und zu politischen Entscheidungsträgern eine Erweiter­
ung Jer FöruerungspolitiJ< für die peripheren Regionen zu er­
reichen. 
Der Bergland-Aktionsfonds arbeitet hierbei mit verschiedenen 
Gruppen von Betroffenen eng zusammen und bedient sich zahl­
reicher W~ssenschaftler, deren Aufgabe in der Unter~auerung der 
vorgeschlagenen Veränderungen besteht. 

Nicht zuletzt auf Grund dieser T~tigkeit wurde im Juni 1979 
ein neues FörderungsprogramJ71 des Bundes ins Leben ,gerufen. 
Im Jahr 1980 1st dieses Förderung2programm unter dem Titel 
"Sonderak ti on des Bunde skar:: 7l era::,tc:: ::t'r Stf;rrung entwi ck­
lungsschwacher Räume in Berggebieten Österreichs" voll ange­
laufen. 
Das Ziel dieser Aktion ist die Förderung einer eigenständigen 
regionalen Entwicklung durch stärkere Nutzung der lokalen und 
kleinregionalen Kräfte und Mittel. Gefördert werden können 
Projekte, die 

- gemeinschaftlich organisiert und betrieben werden (keine 
einzelbetriebliche Förderung) 

- innovative Produkte bzw. Leistungen mit hoher Qualität und 
guten Marktchancen erzeugen 

- regionale Resourcen und Fertigkeiten nutzen 

- energiesparende und angepaf. te (mi ttlere) Tecrmologien ver-
wenden 

- wichtige innerregionale Versorgungseinrichtungen erhalten 
und die innerregionalen Wirtschaftskreisläufe verstärken. 
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( 

21cse Aktion ist derzeit sowohl in finanzieller, raurnllc]:er 
,:r.a zeitlicher Eir.sicht noch besc}-jri:inkt. Es ist aber zu 
1," :fen, daß dieses Pr0gr6:lJr, r;ach Abschluß der Einf0hrur,,;:.::­
I'~"''l:::e Ende 1981 in c..;rcP.<2rc:::, 1,;;:,far.g weitergeführt wird. 

Der Bergland-Aktionsfon6s ist offizielles Mitglied einer 
jr.terministerieller. }:C)j"r:l:"c~or;, die die eingereichten .1-,n­
tr,=ige prüft und und F.:mrfehh:n,;en bEZüc; 1ich der Förderungs­
w~rdigkeit an den BUGdeskhr71er gibt. 
Ir Jahre 1980 wurden 13 Projekte elnc~reicht. 12 davon er­
hlelten Förderungen. 

Durch seine Beratungs- und Eetreuungst~tlgkeit ist es dem 
Bergland-Aktionsfonds hierbei möglich, ein echtes Bindeglied 
zwischen den Projektträgern und der Förderungsverwaltung zu 
bilden. Dies wirkt sich in der Praxis so aus, daß der Berg-
1 ar,d-Akti ons f cnds nach fl n 1 öngen von Förderungsansuchen 
Kor,takt rni t den Projektträgern aufnimmt und in direkter und 
aktiver Betreuungstätigkeit diese unterstützt, die Förderungs­
würdigkeit tatsächlich zu erlangen. 
Nach den bisherigen Erfahrungen aus dem Jahre 1980, in dem 
vom Bergland-AKtlonsfonds 11 Projekte betreut wurden, be-

,n0tigt ein Großteil der Projekte nach der ersten Einreichung 
noch ei~e intensive Betreuungsphase. um tatsächlich den Richt­
linien der Sonder aktion zu entsprechen. 

Ein weiterer T~tigkeitsberEich des Bergland-Aktionsfonds liegt 
i~ der systematischen S~:mlung jener rechtlichen Hindernisse, 
die einer stärkeren Entfaltung der Selbsthilfe im Wege stehen. 
1m Jahre 1980 hat sich der Bergland-Aktionsfond besonders den 
Problemen der direkten Vermatktung land- und forstwirtschaft­
licher Erzeugnisse gewidmet und die Einschränkungen im Be­
reich der Gewerbe-, Marktordnungs- und Lebensmittelgesetze 
studiert. 
21e1 dieser Tätigkeit ist es, praxisnahe und verständliche 
Jnformationen für die Betroffenen zu erarbeiten und darüber­
hinaus zu versuchen unnötige Härten abzubauen und Erleichter­
ungen zu schaffen. 

- 11 -

• 
1565/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)22 von 38

www.parlament.gv.at



.:. F' :- Co Je}: t ... c' r .::: u eh: s a t: e r 1 1 C r e 1'h~ t :- t:? r s c Y a f t E" r 1 "1 ~ v 
- - _.- - - .- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. _ ... -

Aufbauend auf den Arbeiten und Vorschlägen des OBV ArbcIts­
kreIses: Frauen und Sozialpolitik zum Thema b<~u(:rll ch'r- :,~uttcr­

schutz wurde ein PrOjektentwurf ausgearbeitet und 1m Septe~ber 
1980 im Bundeskanzleramt eingebracht. 

Der geplante Projektversuch hat das Ziel, über cEn Einsatz 
von Betriebshilfe aLS Anlaß der Mutterschaft ErkenntnIsse 
und Erfahrungen zu sanmeln und insbesondere organisatorlsche 
Strukturen zu erproben bzw. aufzubauen, die in einer generell 
gesetzlichen Regelung verwertbar bzw. verallgemeinerbar slnd 
und dadurch breItere Anwendung finden. Das Projekt ist somit 
eIn wichtiger Baustein bel der Schließung bestehender Lücken 
in der sozialen Ver sorgung der bäuerlichen Bevölker~mg, im 
speziellen der Frauen in der Land- und Forstwirtschaft. 

Der Projektversuch ist für eine Dauer von 2 Jahren geplant 
und wird in 2 Gebieten durchgeführt. Die Versuchs~ebiete sind 
durch hohe Agrarquoten, ungünstige agrarische Produktionsbe­
dingungen und zudem dadurch gekennzeichnet, daß sie in struktur­
schwachen Regionen liegen. 

Im Sinne der Aktivierung der Betroffenen für die Lösung an­
stehender (SOZialpolitischer) Probleme wird in jedem Einsatz­
gebiet ein Gebietsbetreuer arbeiten. Seine Aufgaben liegen 
vor allem bei der aktivierenden Information der Bäuerinnen 
über die Möglichkeiten der Betriebshilfe sowie in der Hilfe­
stellung bei der Inanspruchnahme und Abwicklung der bereitzu­
stellenden Betriebshilfekräfte. Durch den Kontakt zu cen 
Bäuerinnen und die Beratung in Zusammenarbeit mit Ärzten, He­
bammen und den Betriebshilfekräften wird eine aktive Geburts­
vorbereitung und die damit verbundenen positiven gesundheit­
lichen Effekte angestrebt. 

Demprojektversuch kommt unter den sp2zifischen Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Frauen in der Land- und Forstwirtschaft 
eine besondere Bedeutung zu; er erfüllt eine Reihe von 
Funktionen: 

1. Eine sozial- gesundheitspolitische Funktion, weil er dazu 
beiträgt, menschliche.Arbeitskraft präventiv zu erhalten 
und die Gesundheit des Kindes zu schützen. 

2. Eine ökonomisch-arbeits~arktpolitische Funktion, weil für 
aus der Landwirtscr.2ft kor.unende bzw. dort T2tige als Betriebs­
helfer(innen) ein Arbeitsplatz und damit Einkommen geschaffen 
werden kann. 

3. Eine emanzipatorisch-bildungspolitische Funktion, in mehr­
facher Hinsicht: 

- Die Arbeit und die Leistungen der Bäuerin für den Betrieb 
findet erstmals offiziell und auch in ihrer Familie als 
Berufsarbeit ~nerkennung. 

- Diese Maßnahme aktiver und primär-präventiver Gesundheits­
politik bedeutet einen wichtigen Schritt zu einem besseren 
Gesundheitsbewußtsein innerhalb der bäuerlichen Bevölkerung. 

- Der Bäuerin wird die Möglichkeit gegeben, der Isolation zu 
entkommen. 
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Dle hbwicklung des Projektes wird in 3 Phasen erfolgen: 

Er, clse_J _-=-_[.~JQ_arbei t: Gebi ct sönalyse und vorbereitende Ar­
beiten ftir die eigentliche Eins6tzphase 

p":-~;oC:.~.~_:::.._Si.X~_s..Cl_UJ2hase: Organisation der Einsätze, begleitende 
Sozialarbeit, Erstellung V0n Einsatz­
protokollen. 

ph2se 3 - Er Sl,Jb.§i ty.;J.9_f-'ir;es l>.bschtu--,~beIichtes 

Per finar.zielle ProjektrahT'en bewegt sich zwischen 2 und 4 
Mlllio~en Schilling, wobei ca. 75% der Mittel zur Finanzierung 
der Betriebshilfeeinsätze veranschlagt sind. 

Derzeitiger Stand und bisheriqe ~rbeiten 

1. Seit cer Projekteinreichung im Herbst vorigen Jahres wurden 
mit den sachlich zuständigen Ressorts (Sozialministerium, 
Staatssekretär für Familienpolitik, Finanzministerium, Ge­
sundheitsministerium) sowie mit dem parlamentarischen Vnter­
ausschuß des Sozialausschusses Verhandlungen geftihrt, um 
eine Abstir.mung der wei teren Schritte und ~·'Jaßnahmen in der 
Behandlung vorlj.egender Gesetzesanträge mit dem Projektvor­
haben zu erreichen. 

Ausständig ist ein interministerielles Gespräch, in dem 
die Entscheidung tiber die Auftragserteilung getroffen 
werden wird. 

2. In den Regionen sind die Vorarbeiten soweit gediehen, so­
daß mftProjektauftragserteilung sofort mit der Durchführung 
begonnen werden kann. 
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Von J>.nbpginn der Fondstätigkeit wurden irruner wieder v.-:irt­
sc~aftliehe und soziale Kotf~lle an den Bergland-Aktlo~sfonds 
r.crd.C:E:tragen. In der ~-1el,rzar.l handelte es sIch bisher ur" 
Leuern. die sich durch eIDe lange Kette von Fehlern und Fehl­
bLratungen in eine ausweglose Verschuldung verstrickt haben. 
Kenn sie von den offiziellen sozialen Einrichtungen als 
hof f nur]gs los auf gegeber.. werden. korrmt der Berg land-Aktions fonds 
mit Ihr.en in Kontakt. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt. 
dar: t:ens ehen in dieser SI t ucti on eine kontinuier liche, inten-
.sive=--LlT_d_ realistische Betreu1d.n.9. notwendiger brauchen als 
alles ar;dere. 

ünter einer realistischen Betreuung verstehen wir eine solche, 
die die falsche Selbsteinschätzung der Betroffenen in bezug 
auf ihre eigene Lage bzw. in bezug auf die Sanierbarkeit 
ihres Betriebes abbaut. 

Unter einer intensiven Betreuung verstehen wir eine solche, 
die beim Betroffenen - trotz der extrem schwierigen Lage -
Lernprozesse ermöglicht. D~s Aufarbeiten der betrieblichen 
Fehlentwicklung und das Finden einer realistischen Lösung 
soll gemeinsam erfolgen und nicht etwa bloß vorgesetzt werden. 

Es versteht sich von selbst. daß diese beiden Zielsetzungen 
nur erreicht werden kbnnen, wenn eIne Betreuungsperson ge­
nügend Zeit hat, um mehrmals und möglichst oft mit de'r be­
troffenen Person zu arbeiten. Nur so kann die vorhandene 
Mauer aus Schuldgeftihlen und Mißtrauen abgebaut und ein 
VertrauensverhältnIs hergestellt werden. 

Die Hoffnung und Haupterwartung der in Not geratenen Personen 
besteht ir:lmer darin, daß der Bergland-p.ktionsfonds Geldhilfen 
zur Abdeckung der Schuldenlast gewährt. Diese Erwartungen 
mußte der Bergland-Aktionsfonds bisher immer enttäuschen. 
Auch in Zukunft wird sich nichts daran ändern, daß der Berg­
land-Aktionsfonds keine Einrichtung zur Sanierung überschul­
deter Betriebe ist. Dazu reichen die Mittel auch bei opti­
mistischen Prognosen niemals aus. 

Um so wichtiger erscheint uns die Aufgabe, die gesellschaft­
lichen Ursachen der wirtschaftlichen Zusammenbrüche und die 
Rolle der Banken, Lagerhäuser und regionalen Honoratioren 
bei diesen Zusamrnenbrtichen zu dokumentieren und in geeigneter 
Form zu veröffentlicten. 

Obwohl wir uns nach Yräften bemüht haben, sind wir im Fonds 
von den genannten Zielen noch weit entfernt, weil wir bisher 
weder über ausreichende personelle noch finanzielle Mittel 
verfügen konnten. 

Im Jahre 1980 wurden 4 Fälle betreut. In 3 Fällen konnten 
dadurch Lösungen gefunden werden, die eine zumindest teil­
weise Rettung der Betriebe vor der Exekution erbrachten. 
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Finanzielle un(.L.D...~sonelle· Si tuat ion 

Die finanzielle Situation im abgelaufenen Jahr ist durch eine 
sehr starke Ausweitung der Geschäftstätigkeit gegenüber 1979 ge­
kennzelchnet. Die Fondseinnuhmen ecreichten rund eine halbe 
Million Schilling, die Fondsausgaben rund S 360.000,--. 
Dieses, im Finanzbericht ausgewiesene Geschäftsvolumen gibt 
aber nur ein sehr unzureichendes Bild der tatsächlichen 
Tätigkeit des Fonds, weil ein sehr großer Teil davon sich 
nicht in der Buchhaltung niederschlägt. Zu. diesen externen 
Transaktionen zählen: 

- Personaleinsätze für Beratung, ProjeKtbetreuung und' 
wissenschaftliche Grundlagenarbeiten, die von dritten 
finanziert werden. 

- Tätigkeiten, die ehrenamtlich erbracht werden. Diese 
machen einen bedeutenden Prozentsatz der Gesamttätigkeiten 
aus. 

Ausgaben und Unterstützungen im Sinne der Fondszwecke, die 
über Vermittlung des Fonds Projekten zur Verfügung gestellt 
werden konnten. 

Nicht monetäre Leistungen (z.B. Bürgschaftsübernahmen u.ä. 
durch den Bergland-Aktionsfonds) 

Wenn man diese Tätigkeiten in Geld bewertet, beträgt das Ge­
schäftsvolumen des Fonds 1980 etwa S 1,3 Millionen. 

Diese Gesamtsituation scheint uns Ausdruck der Tatsache zu 
sein, daß das Jahr 1980 als Aurbauphase des Bergland-Aktions­
fonds angesehen werden muß. Da unsere Organisation eine 
Gründung von betroffenen Bergbauern und engagierten Städtern 
ist, muß davon ausgegangen werden, daß diese Aufbauphase 
mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. Anders wie bei manchen 
anderen Fonds ist bei uns ein starkes Übergewicht an ideellem 
und gemeinsamen St.reben vorhanden und ein Mangel an Kapital. 
Als eine natürliche Folge dieser Konstellation traten im ver­
gangenen Jahr Schwierig1<ei ten bei der Zurverfügungstellung 
des von unserer Gründerin, der ÖBV, ge\vidmeten Fondsvermögen 
auf. 
Diese Schwierigkeiten hatten zur Folge, daß das Berg­
land-Aktions fonds-Kuratorium sich gezwungen sah,eine Statuten­
änderung vorzunehmen und das Fondsvermögen auf S 500.000,-­
herabzusetzen. Es mag dies eine Summe sein, die für Kapital­
kräftige Organisationen der Privatwirtschaft oder der öffent­
lichen Hand eine Bagatelle ist, für Bergbauern, deren durch­
schnittliches Jahreseinkommen bei S 80.000,-- liegt, ist dies 
jedenfalls ein aUßerordentlich hoher Betrag. Die Funktionäre 
des Berglönd-Aktionsfonds möchten es auch an dieser Stelle 
nicht verabsäumen, den Bergbauern der ÖBV Dank für ihre O~fer­
bereitschaft auszusprechen und d~r Fondsbehörde Dank für 'ihr 
Verständnis dafür, daß der Bergland-Aktionsfonds mit etwas 
anderen Maßstäben zu messen ist, will man seinen Zielen und 
seiner Tätigkeit gerecht werden. 

Zur personellen Situation des Bergland-Aktionsfonds muß her­
vorgehoben werden, daß der größte Teil der schweren Aufbauar­
beit des Jahres 1980 und die starke Ausweitung seines Wir­
kungsbereiches mit ehrenamtlichen Mitarbeitern vollzogen 
werden konnten. Aus Gründen der Kostenersparnis entschloß 
sich der Bergland-Aktionsfonds, auch die Geschäftsführung 
ehrenamtlich zu betreiben. Auf diese Weise wurde der reine 
Verwaltungsaufwand des Bergland-Aktionsfonds auf ein Hinimum 
gedrückt. Er machte im Jahr 1980 nur etwa 5% der gesamten 

··Ausgaben aus. _ 15 _ 
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FItlANZBERTCHT 1980 

1. FONDSVERMÖGEN 
.. 

Wertpapiere 426.coo,--
Sparbuch 82.171,01 

508.171,01 

2. EINNAHMEN 

Subventionen 388.000,--
Spenden 48.284,70 
Sonstige Einnahmen 450,25 

436.734,95 

3. ALLGEMEINE AUSGABEN 

Verwaltungsaufwand 3.147,66 
Bankspesen mit Zinsen 17.355,55 
Adaptierungskosten 
Büro-Spittelberg 87.422,--
Druckwerke 2.489,53 
Gehälter 33.636,60 
Konsulenten u. Aushilfen 26.266,--
Dienstgeberbeiträge 13.484,02 
Reisekosten 5.540,--
Kurse, Veranstaltungen, 
öffentliche Arbeit 9.680,--

199.041,36 

4. PROJEKTBEZOGENE AUSGABEN 

Aktivierungsarbeit 19.000,--
Waldviertel 
Unterstüzg.Tauern-
lamm Genossenschf. 80.000,--
Unterstützung der 
BERSTA 50.000,--
Beihilfe zu Internats-
kosten 10.000,--

159.000.--
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5. SALDO (REINVERMÖGEN) 

Anfangbestand 

+ Fondsvermögen 

+ Einnahmen 

- Allgemeine Ausgaben 

- Projektbezogene Ausgaben 

Reinvermögen 

6. VERMÖGENSBILDUNG 

Anfangsbestand 1980: 

Endbestände 1980: 

Kassa Wien 

Bar.k GZ 

Bank Z 

Wertpapiere 

Sonstige Forderungen 

Saldo (Vermögen) 

2.1.80 

31.12.80 

- 17 -

31.206,13 

+ 508.171,01 

+ 436.734,95 

- 199.041,36 

- 159.000,--

+ 618.070,73 
=============== 

Bank GZ + 31.206,13 

Aktiva Passiva 

S 28.179,26 

S 54.729,08 

s 3.008,62 

S 508.171,01 

S 30.000,--

S 618.070,73 

S 621.079,35 S 621.079,35 

=============~=============== 

• 
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Im Jahr 1981 wird der Fondsaufbau weitergefUhrt werden. Da­
her wlrd wiederum größtes Augenmerk darauf zu richte'n se~n, 
daß dle Verwaltungsaufwendungen so gering als nur m~~lich 
ge~alten werden und wip~erum ein großer Teil der Fohdst~tig­
keit ehrenamtlich gebra~ht bzw. extern finanziert w~räen 
kann. Daher wird der Fonds vom Prinzip, verstärkt solche 
Personen fUr die Arbeit im Fonds heranziehen, die etne 
Uberaus starke ideelle Motivation und einen entsprechenden 
beruflichen Rückhalt besitzen, auch 1981 nicht abgehen. Der 
BcrgJand-Aktionsfonds wird somit auch 1981 keine Dienstver­
h~ltnlsse in nennenswertem Umfang eingehen. 

Der SchvJerpunkt der Fondstätigkeit wird \<liederum im Bereich 
der umfassenden Unterstützung wirtschaftlicher Selbsthilfe­
projekte in Berg- und Randgebieten liegen. Soweit es sich 
dabei um eine Fortsetzung und Ausweitung der schon im ver­
gangenen Jahr begonnenen Tätigkeiten (1.1~ bis 1.4.) handelt, 
wird hier nicht mehr darauf eingegangen. 
l>.n neuen Tätigkeiten ist geplant: 

Einsatz von Regionalbetreuern in Programrngebieten im 
Rahmen der Sonderaktion des Bundeskanzleramtes, der 
über einen Vertrag mit dem Bundeskanzleramt finanziert 
werdEn soll. 

- Verstärkte Kooperation mit der Regionalplanung der 
Länder 

- Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit 

Zum P1..mkt: Reoionalbetr_€'uer 

Die Erfahrungen, die der Bergland-Aktionsfonds durch die 
Betreuung zahlreicher Projekte und die Beratungstätigkeit 
im Rahmen der Sonderaktion des Bundeskanzleramtes im ver­
gangenen Jahr machen konnte, zeigen, daß wirtschaftliche 
Projekte,um den qualitativen Anforderungen der Sonderaktion zu 
genUgen und den Zielsetzungen des Bergland-Aktionsfonds zu 
ensprechen, eine lange Ausreifezeit benötigen. Im Durch­
schnitt muß mit einer Spanne von 3 - 5 Jahren gerechnet 
werden, ehe ein Projekt die Aktivierungs-, Initiativ- und 
Entstehungsphase durchlaufen hat und als durchkalkuliertes 
und i~vestitio~sreifes Projekt vorliegt. 
Die Sonderaktio~ des Bundeskanzleramtes setzt mit ihrer 
Förderung aber erst nach diesen 3 - 5 Jahren ein, und 
überläßt vorausgehende PhasEOder Innovationsfähigkeit der 
Betroffenen. Der Bergland-Aktionsfonds ist durch seine 
Tätigkeiten zur Kenntnis gelangt, daß eine wirksame För­
derung von strukturschwachen Randgebieten in erster Linie 
darin bestehen muß, diese Innovationsfähigkeit adäquat zu 
unterstützen, und durch geeignete Maßnahmen zu versuchen, 
das vorzeitige ~cheitern von Initiativen in der Entstehungs­
phase zu verhindern. 
Der Bergland-Aktionsfonds wird im Jahr 1981 ein Konzept aus­
arbeiten, das dazu geeignete Maßnahmen vorsieht. Gleich­
zeitig wird er einen Vertragsabschluß mit dem Bundeskanzler­
amt anstreben, durch den der Bergland-Aktionsfonds in die 
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QPt lpten d0r Sond~raktlon einzusetzen. 

J..n~:esicht.s der zu erwartenden Zunahme ~ ... irtschaftllc~er 
Kriscner~chei~ungen ist eine st~rkere Koordlnatlon der 
Fundcs- und L~ndermaßnahmen für die peripheren landlichen 
Regionen unerläßlich. 
Der Bergland-Aktionsfonds plant für 1981 intensive Kon­
takte mit den L~ndern und dem Bund zu pflegen, um ein 
koorainiertes Vorgehen beim Einsatz von Regionalbetreuern 
und bei der Finanzierung der Organisations- und Personal­
kosten in der Aktivierungs-, Initiativ- und Entstehungs­
phase von Projekten zu erreichen. Der Bergland- Aktions­
fonds plant, im verst~rkten Ausmaß eine Plattform zwischen 
privaten Initiativen und den zur Förderung bereiten Stellen 
abzugeben. 

Zu Punkt: Öffentlichkeitsarbeit 

Der Bergland-Aktionsfonds plant durch ein verstärktes 
Informationsangebot bei den Betroffenen in den peripheren 
Regionen, den Förderungsinstitutionen und der allgemeinen 
Öffentlichkeit, auf oie Dringlichkeit eines energischen 
und gezielten Bemühens um die Verbesserung der eigen­
ständigen Wirtschafts- und Lebenskraft der Berg- und Rand­
gebiete Österreichs mit Nachdruck hinzuweisen. 
Gerade angesi chts einer wirtscliaftlich schwierigen und 
politisch ungewissen Zukunft muß Österreich mehr Kraftan­
strengungen als bisher unternehmen, die drohenden Verfalls­
erscheinungen in seine Berg- und Randgebieten hintanzu­
halten und alle Versuche zu fördern, die sparsame Vielfalt 
der natürlichen und menschlichen Reichtümer in diesen Ge­
bieten wirtschaftlich si'nnvoll zu nützen. 

Der Bergland-Aktionsfonds rechnet 1981 mit einem internen 
Einnahmen-Ausgabenvolurnen von rund S 750.000,--. 
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FON D S 0 R G A K [ 

1.) DAS KURATORIUM 

Dr. Peter Gruber, Schottenring 35, 1010 Wien 

Melchior Kellner, Gainfeld 6, 5500 Bischofshofen 

August Steyrl, Lanzendorf 1, 4150 Rohrbach 

Hans Gahleitner, Eckersberg 5, 4122 Arnreith 

Johann Simbürger, Vortauern 8, 8765 St.Johann/Tauern 

Pfr. Franz Breid, 4133 Niederkappl 

Günter Freimann, Kroatengasse 16, 4020 Linz 

Heinz Novak, Reizenpfenninggasse 4/2, 1160 Wien 

1.) VERWALTUNGSAUSSCHUSZ 

Dr. Günter Scheer (Vorsitzender) 
Richtergasse 4, 1070 Wien 

Sepp Amerstorfer (Vors. Stellvertreter) 
Mairing 3, 4141 Pfarrkirchen 

Dr. Luise Fornleitner (Schriftführer) 
Zöchbauergasse 4/VII, 1160 Wien 

Robert Zehentner (Finanzverwalter) 
Eschenau 11, 5660 Taxenbach 

Hans Gradl, 4274 Schönau 21 

Dr. Hans Haid, Maynollogasse 3/13, 1190 Wien 

Ambros Pree (neu) 
Spittelberggasse 24, 1070 Wien 

3.) GESCHÄFTSFÜHRER 

Dr. Hans Glatz (neu) 
Richtergasse 4, 1070 Wien 

4.) RECHNUNGSPRÜFER 

Dr. Karl Bochsbichler 

Dr. Friedrich Thalhammer 
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SATZUNG 

des 

~ Bergland = Aktionsfonds ~ 

(FONDS ZUR FÖRDERUNG UND GESTl'.LTUNG DER öSTERREICHISCHEN BERG-

GEBIETE ALS KULTUR- UND ERHOLmiGSRAUM) 

BITTE BEACHTEN: DDR §2 WURDE MIT ßESCliLUSZ DER 2, KURATORIUMSSITZUNG 
GE}{NDERT. I~R LAUTEl' JETZT: 

"Das FondüvCY'ilIögcn besteht aus einem von der 
Fonds(Jl'ünderin dem Fondszweck gewidJne-ten Bar­
kapital von 5 500.000.-- ...• , /I 

Angesichts der Gcfahr g die !:ich aus einer unzulänglichen Berück­
sichtigung der Interessen der Bergbevölkerung in wirtschaftlicher o 

so~ialer und ge~el1schaftlicher Hinaicht für die Berggebiete als 

l<ultur- und Erholungsraum ergibt o wird ein Fonds zur Förderung und 
Gestalt.ung dar ö:::;ter-reichischen Berggebiet.e als Ku1.tur- und F~r­

holungsreum - tm folgenden kurz Fonds genannt - von nachstehendem 

Gründer err1chtet~ 

öSri'ERREICH!SCHE BERGBAUERHVEREINIGUNG 

Esch~nbachgnsoei1/3 

1010 Wie n 

nie Errich~ung w"rde vom k~t d~rWie/crLandesr~~icrung 

scheiä vc;':\ ~/3 6.'1:~aS ~;:"hVvUJ61.-7fJ/7g als zulässig 

mit Be-

erkl~rto 
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§ 1 

tlmneo R,,;cht:.;forr.1 p Hirkunga­
beroich l~nd Sitz dnr.; FC~1ds 

Per· Ponds führt den N&man 

ta Derglr:,n2 _ Aktlonsfonds CI • 

. (Fonds zur F{;h.::d~~ng U::1d GCH3t.ultung c-;'c,;r öntorr'3lchischcn Berg­
g:~i)h~te nls lZ>.:t!.'tur- und Er.·holt'ingsra\.Ui.l) 

Er hat P.'!Ichtspzrzön1.ichl~.cit:.. Sein Intc!'eßsenabereich ex'streckt 
sioh auf die Dcrggcbict::: dos geaw-a~{ln Bundesgebietes der Re.:publik 
östcrraich. 
Dar Sitz de!;l i?'onds ,i2t in Hicno 

§ 2 

D.:lS Fondeverrnöqzn bsstch:t t:l.!3 eir.H'~~\ von der I'ondqrUnderin del'l.l 
.. Fondoz'twc.:k gü·'Ji(.~"ctcn D~.:t}:<:.pital \ton S 1 eOOOoOOO:- (in l~ort6n~ 

eine Million Schilling) 0 

.Dieses Kc.p1.tal kcmn c::-höh"t werden durch~ 

"') wei t~:n.·e· ZuwendunmHl der FondBgrt~nderin 
b) ZUh'enclungcn dos [lH'l10!:l Q <im: L:h'l,j·:;r oder GC1:1einden 
0) ZU~fcndti.nq$;n vcm O:;:gcmi2.~tion::n c1~r Hirtschaftl' von. Unternehmun·· 

qenöztcrraichi3cll''::;':- Gwld~ '.:;:3d V~:coic:heL't.mgsi:".~ti tute 
d) Eini"wh:,:·jl) aus S~:'1Z!lJ.tI.i'lg~".':n un.d VClran!2ltaltung;9;l 
c) Ertr!l.qnisf:s ~>U!.1 dr.'"i l:"'cr:/.:l.~vm::y,,\3g~n 
f) 1'.llftv:i1'::'::: von D<?x lehen 
q) Stift!l~l,;:,)n, L(:;~';'t.c, Sp::m~1en \.md Einkünfte aller Arto 

§ 3 

Z~-.rcck des rCild~Tund die Ver"" 
_~~QP.(~~\iliU~:2--:"',::'Qt~i~..j;,i". .. Q .. ··llo..-._-

(1) D:!.€l Zi.clsetzurl,g (los Fond~ iAt· cL:l.rauf g~richt.et" die öster­
reichischn ;:J{):=~7- m"d lllpem7!:lt ols ri<:4türlich€ß Hirtschafts­
gcbi(ci: :;::-:Jü: ;:;~h; i."\:llt'l;:'·: l.md Erholu!l\"l'SI'Ou.."U fü.:' die Bevöl!~C!rtWiQ' 
ttu erhz:l t(:1no ~ ... 
Dics€r~~ ~~i(~l r.::etll die ,[i~~::tr:.:~::?tLi.t:~t,~;:;·; und r"'ört:1.~:rur~'1 'ion Eerg­
bauornb~trj,\;~:;~~:ll von ALn- U4\d :;?or~t·.;J'irt!:>ch~ai·c.€m h0hc:~r gele':v 
qcner Reg101'~'3n di:snen 0 

(2) DC'n.'l Fonds!;!:,~,:;l,: c1:tcm.t:'!1!.dr:! UnteI'stUtz'Ung::;~ und F8rderungomaß­
nafu'?,C!ü köru:;;:~l i~~s·;::·,::sc~~~:~,":;.r·c gelegen seing 

a) in. der E'örcL::nmg a:.1l: .:"}l;::bildnn.g '.lon Bergbauernkind~rn Ui1d 

Studier821:':Ctl aus u(;;:rg oi!~€:rng~bic ton: 

b) in der. G:,l·r.'l:-tSoUi1ri \-·cm Ztm:mdungen an Bergballernfanülicn in 
n:utaat:cc;;::".:n- ~!'ld .-.:.'J./,,:;:::c::C::<::'ntl:!.c2'l.cn Notfälhm~ 

c) in der Qc;,,'ij:n:ung yen Unt~,2":;tU't:-'~1.l~i.gGn <::1 Pt~;:,r:onen, die xu­
folge fvr-~J' ~~c~üri ~:t.·'~;·.~-;~,n .\1 tt:rs" 1('Crln];:rh~i t c-L~(Sr Inv~lj;o.:~ tät 
nicht l.' .. :;!r" ü" es!:" ;" .. :'.fj'.".: nil:od, ihre bÜlt1.:;)riqe 'rll~!.gkcit ü." 
Rahmc!l. tjiti;~:3 Ee;:...·f::~.:.· .. l.lCY:-n- C::1~r AIv",·.,irt!3cilaftr:11')ot.riebcs zur 
Sichc::u~·l·J' ihre.s L'':;.:;;.~~n;;u.i'!.t.~i:llt?!1t.~3 weit:or ;;.tus~uüb\8;no 

'." 

• 
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(3) Im Sinne der Zucckbp.stil-:'."lung des Fonds können weitere Zm"lenc1un­
gen an rt~gion;:J.l<:! und lok::\lo Einricht.ungcn ge""Uhrt werden, die 
dia ür;tc.n."roiGh:!.~ch('n Dcrgqcbictc .als Wirtf.:chnfts-, Kultur-, 
und Erholunqsraum fördcrl'1 c-dcr dem Landschaftsschutz dienen. 
In Verfolgui.g des Fonds~vlcckes können auch I"orscilUl1gsauftr:ige 
finanziert odor die K03tcn einer de:n r'ördcrungsgcdanken ent­
sprechenden öffentlichkeitsarboit (insbeoondere durch die 
VOl:unstaltur:.g VOll Vo::tr~;.g():l, Semina.rE.:n y Tagullgen, Informations­
scndung~n über die Ha:; !::(!I1mcd icn , Druck von Infor:matio:1sm;:<terial, 
Herstellung von Filmen, Dia-Serien und llhnliches) bestritten 
werdCln o 

§ 4 

Zusammenarbeit mit anderen nationalen und 
in~~rna~~~~alcn Or~anisationen 

Der F~mds sucht dic) ZU:larmnenarhait mit nationalen Organisationen 
(Nn~tlrnchut~vcZ'ci~,~ I r-~ultruvc:n:~inigungcnf E're;ndc:nverkehrsver\!1ne, 
Orynnisnt.ionen, ·,.,elche wirtschnft.liche, politischa, soziale und 
kulturelle Intercss8n d~r Bergb5U\"rn vertreten, 'irlirtschaftszweigen 
etc.) und mit intc:rnattonalcn Organisatiomm, die mit ·dar Fördc:t:ung 
der B,:l1:ggebieta, ':e~; Umw'el t- und Niltur::::chu tzes, mit Landschafts-
schutz sOYlle Fr(lmdenverkehr befaßt sind. . 

§ 5 

Anlage de~ Pondsvnrmögens und Frei­
willigkoit dor Fondsleir::tungen 

. a) D~.s l>'ondev·srrnögen kann in inlä.r.dischen Hcrtpapieren, durc~ Ge­
.wBhtimg von Dr:.rlt::hen gegen bi.ichorl1che Sicherstellux'lg (Hypo­
thckc1.1) sOi;il;i in ;r"orm von !.~inlü.gcn b(;! österre!chischen Kredit­
lnstitutan Ul'\d Banken &.ngc16gt werdello 

b) Zur Erreichung des Fonds;!:'('icckes k~nnon oo,..,ohl c.i!~ Einnahmen, 
als auch das POZ'.i.dSVi:lnaögcn selbst veri1'cndet ~~erdcn. 

c) Die Leintungen des Fonds sind freiwillig und es enfächst dem 
BogUmrt.!.gtea dUC;\ cu:re:.h ';;icd.crholte oder rogelmäßige Leistun~en 
des Fonds keü:,-~:t'lei nr;cht~nn3pr.lch auf \fCitC!re Leistllngen. Dl.e 
Lcistuli.gsempf~i.':Cj0r habe.n vor Inanspruchnahme '\Pon Mitteln des 
Fonds eine cnt::;plCcchend~ schriftliche Erklärung c.bzugeben .• 

§ 6 

des Fond~ 

Die Organe des Fonda sind: 

a) Das Ruratorit':rn 

b) D"-.~- Verwal tt1n-;:::2.11 ~schu ß 

c) Der Vorsitzende 
d) 0,,,,:, GcschJftr;EHh:-er 

e) Die RcchnuugcprUfcr. 

3 
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4 § 7 

DaA l\urator.1.t~m 

Das Kuratorium bC!:Jteht auo ld.ndcstcns 12 bis hBchstens 1 S Mitgliedern. 
Oi" n~~iJtcllung ckz- rri tgli~~d(';): d<:,~l Kurat.o;,:ic~,1S erfolgt joweilo über 
VorschliJ.g der ör::l::cr:C(1ichi~H:!hon E1n:-gb<:tt1.crnvereinigung. Die Hitglieder 
werden ßU:\: die D::mor von jC\'1ci15 drei JD.hrcn entBendet: die \<ileder­
wahl ist möglic~. Zur Mitgliedschaft sind natürliche und juristische 
Personen bcrec:h t;J.gt. 

Das lCm:atorium $.nt mindestens 1 mal j~hrlich unter Einhaltung einer 
viorvöehigcn FrÜ:lt vou Vorsit.::Gnden deo Vcnlaltung!Jz.mz9chusee3 oder 
auf BC';~-i(;hren "'on m"hr nls der nälft~ der. Ku:t°<ltoriuraf1rnitglieder ein ... 
Z\lbol:.oufGn; dC!n Vox:oltz führt der Vorsitzende dl!3 Vel:waltungsallsflchus­
ses. 

Es rst bctJchluB:U-l.hig g 't'1enn r:!.inGCr;t.em3 die H111fte de::r Kur;ltoren an­
wesenu sind. Im F~11e der Bcschlueunfähigkeit muß das Kuratorium 
innerht:lb einer Frict von c1r.r"t i'l'cchen net~cr<.1ings elnberufen ~;erden. 
Im Fol1f.! *,üner .:j.C!::J.c:rholten r.~ilchlußunfmi5.gkcit bmn nach Ablauf . 
einer S'c.undc eil'!c l)cmG S:ttzung ote.ttfin.d8n, die dzmn ohne Rücksicht 
auf die Z~_hl der E:i:nchienencl1 bC!:lchlußn.:aüg ist. 

Die Bo~chlUsse dos Kur'ltorit~::;f:l -v;;:;rdcn mit A,llOl"l/"J1..me von Be!';chlUsscn 
über Sn:czungsänuc:.nu1gm'l, Auflö::;ung doo Ponds un1 eHe vcnmndung des 
bei 1I.uf lösung verbleibenden Vl"!r.i1ög~ns ro1 t einfacher Stimmel'm'lehrheit 
gefaSt. D~:'J Stirr;.:;;~r8cht ist gr;.1nd3~it~lie:'l p:::csönlich auszuüben. Pür 
juriutiGch2 Perl:lonnn ,,,,ir<1 d('.~3 S·cirr-~'1'..recht. durch do.s zur Vertratung 

. nach außen jGweils borufcnc O:":'gan au~g0übt. 

Im Kuratorium erhält jedes Hitglied eil1~ Stir.>Jne" 

§ 0 

Aufge-.ben dS:J Kpr.atorimns 

De:n K'.1rü.toriu."n c,bliegt 
a} die BCf'lt€lllurj~r und .I\.bbcrt:fung des Vm.-"o?altungsausschussas, die 

W8.hl des Vorr;it::cnden und seines Stel1vcrt:.retcrs sO\->,ie der 
Rechnungsprüfe:r.1 

b) Entgr;gennal"!~c der Jnhre~j'"t:!chrlUng und des R-echenscbaftBberichtas 
und die Entlas~u~g des Ve~1altungsausschucoes1 

c) dia Kenntnisnahme des Jahxesvoranschlnges und der Arbeitsprogrru~me~. 

d) die BO!:lchlußf,~H;fmng Uber Satz1.mgsän,:'.crtmgcm, Auflö3ung' d8S Fonds 
und dio Vert':cnd\l~~g des b:?i r.'.!flü::;U11g verbleibenden Vcr;;!ögens. 

Zur B6SchlußfQ8~1.mg üb<::r dis Ü1 l?kt. d) g::!nw.nuten P.r,gelegenheiten 
ist. eine 2/3-Mchrheit der abgegebenen Sti>r,men erforderlich. 

.. 
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(1 ) 

(2) 

(3) 

~4) 

§ 9 

Dor V(-'!r",,:Ü1:\l1)q.~Dl.ln~chuß . _._ .. -----_.-

Das Kuratorium "'.!!hlt fUr eHe Dauer von jeweils drei Jahren 
llUS dem I<rC:!.3 seiner Nit(jlicder cin'..!n Verwaltungsnusschuß g 
bestehend aUS 7 Peroonen o 

Dar Vel"\fültungnausschllB b~r.;tC:lht ~UG~ 
Dc,'n Vorsitz(mdon p dC7'.\ Vornitzcndcn-Stell·.rertreter p dem Schrift­
führer q den Flnanzvor .... ·a:U:Q:;:' un.d (b:~i weiterEm vom Kuratol."ium 
flUß seinen Reihen auf dia Dauer von drei Jahren bestellten Mit­
gliedern .. 
Dem Vel.'Waltungs!>.usschuß gehört ferner der GeochäftsfUhrot- mit 
beratender St~~a ano 

D~r VerwaltungsauDsdmO Int beschl'l.lflf~hig 11 wenn mindestens 
vier AUßsch~ßr;\i tglic-dcr <:'.1'l'ilcscnd Gi.r.d 0 Die Beschlüsse de!!: Aus­
scnußocs H.::~rc.1on mit S::i8~2;l..'nehrhcH: der ~n der Sit.zunq teil­
nGhr:-mndc:!n [.,.u~:::chu6mitgli(:der <]efnDt.. Bei Stünmcngleichheit ent­
scheidet die St.ir,,,-ne des Vorsit:!:t;:::.acn. 

D~r Van:altt.mry5<iusschuG 1st. vom Vorsit:!:E'!nden mindestens 4 x 
jährlich (iJr pro QUiltl:tnl) schriftlich unter Einhaltung einer 
achttUgigo!1 Prist cinzui:;cruftmo 
Außerdem kann fler Verl'/'l.ü'tnngsausschuß in dringendün Fällen bei 
Begehren von rnindcatcnn vier Hitgliedern einberufen werden. 

§ 10 

(1) Soweit in der Satzung nichts andorc:~ bastlm .. "nt wird, obliegt 
die Verwal'c1.1ng dcs l"onäovOl"li":ögenG c1cm Verwal tungsauoschuß ~ 

(2) Dem Verwaltungsausschua obliegt insbc:;ondci"o: 

a) Die BeochluflfasslJ.ng Uba~ die F.nlc~9'ung des Fondsvermögens ~ 

b) dia GenehrJigung yen) G33Chäft~:m c1G~ Fonds Q die eirien den 
Betrag von S100.000o~- Ubersteigenden Wert zum Gegenstand 
habon ll 

e) dia Beurteilung oQr Unt(':')r:;tUt~ungs~ und Förder.ung!:~/Urdig­
ke 1 t vC·'!1 ~':,:,oj 1~kt.~n.' cJ.~.n l1cüh'_~~q- <:'i:)r d\.::"eh=mf.üh!"cnd~"l l.u f­
gaben 11Gch ::h:::::"r D:.-i.n·O.j.;;:i;~:;j.t ü:-;::1 die B,;!schluDr<~s~ünq 
über diu Z\.lerl-:em1u~1q von F'ondsleis·tungeno 

d) die Gen.::!rl..!'i'ligung von Dionstvortrilgcn p 

e) allf:111igc .l'\.t:.sarbei tung und Besch1tlflfassung übcr eine Ge­
I:!chil.Zt::;.:n:-dmHIg, in 6':;1· <luch t·;e:l. tc re B{~jingl.mgen üb;~r die 
Abr..:ricklunq <L':;r FO!1Gzgeschäfta g,::~regel t "'Jm:rkn können. 

Der Fonds iot befugt, V0:r'~?cndungöni!.:.dH.,eise fUr FondsgenUsse 
und Sichelrheitt8n fUr ctua gewährte DiJ.rlcht,m zu varlangeno 

s 
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§ 11 

P~r Vorsitzende, in dessen Verhinderung s~in Stellvertrßter, Ver­
tritt den Fonds nach c.ußen. Zcichnnngzberechtigt sind dc::, Vor­
sitzende c;c.:r:olnSa\ll roi t ecinem Stnll,rertreter 0 In Verhinderung des 
Vo~·sitzendr.n oder seJ.r.i3ß StellvcTtrct:.er5 ist der- Geschäftsführer 
für den jeweils Verhinderten zeichnungsberechtigt. . 

§ 12 

Der GeschäftsfHhrer 

Der GCGchäftsfi!hrcr tdrd vc;n Vcrwaltung,;;ausschuß bestellt und voll­
zieht die Gesch~j.ft.c nach äcnRichtlini.en einer vom Varwaltuncpnms-
schuß zu beschlie:;enden Geschäftsordnung. -

§ 13 

Die Rechnungcprüfer 

Das Kur.atoriura wählt. zwei Rechnungsprüfer Q die die Gcbarung d~s 
Fonds auf grund der· ordnung~gl;.~mäB zu fOh::en.den BUchel:' und Belege 
ZU prüfen und d~m 'Kuratorlu!:l über das Br.gebnis der Uberprüfung zu 
berlchtoll huben. 

(1 ) 

(2) 

§ 14 

M!t~lirkunq, der Fondzbohörc1e 

Rccht.f.Hlesch1f.tc! Ube):' die Delastunq od~r V€räußerung von unbe­
weglichen. Fti11dsyel."möson bcciürf'8n ii:u ihrer nt"Cht:::"11rksc:!~keit der 
Geneh..."nigung der r,'ondzbehö!'de. Die G,::m(~hmlgung ist nur dann :zu 
erteilen, \~'cnrs durch d.~tS Rcchtng~;sehEft die Erfüllung des Fonds­
Zt"leckes weit.crhin gcn,·Uh!.."lcistet ißt. 

r;ach l'J:llc:uf d.'l'loS je-:::icll i:alcnd~rj;;tircs 1 ~~~lchcs gleüchzeit:ig 
d~p ~-~,:_:sch;lft.!'::j.~~':.lr i:'i"c, l~ut .. {J.(~r \rc:r~;::..i:::c:""i.d~~ die:! J~hrc~;rE:;chn,'.lng 
U11d \..:'ine.n L·~·c:rl(:)ht t1.1::·~r (,1,ic :F'or!.2s1cist~nqc~ d::"~1l !{llrüt.orium zur 
Gcnehrni9".mg vc.r:..~ulegei1. Nach ·erfolgt.~r GI:,n€hmigung ist eHe 
Jllhrcsrechnu~:.g sowie der 'l'iitlgJ:ei tsbcricht, ,v-elche dem Erforder­
nissen des § 1 ~ (3) dos nUndCSq8f::ct~,,,"!g vom 27. November 1974 
über stlftl1;lgcn und FOrlen (Bund~ti-stJ.ft.ung!l·· und Fondsgesetz} 
zu ent::;prCcl1(;;~ hJbcn. bie Spiii\::':!3tcm3 Ende Juni d~9 folgenden 
Jahros üer 1:'m'i.{.bb~hörd.c~ vorzuleg(';n~ 

(3) Je{le Eestollur.g ode.: ;'~:Jbel.-ufung von Fondsorcranen ist c.er Fonds­
b2h0:rde hir~e.;~r.i ":.J·i{!r::.~l~LÜ Tc:gen ulltcr !\ngabe des r:runeno Ulld (1.er 
Adre::;üe d~ij Pcn.cl!jorgZ'.:.tg:;s be!:.a.nntzus~~;;ben • 
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§ 15 

Auflösung d~s Fond3 

Der Fonds kann unto:r den 1r1\ Dundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 
BGBl. Nr. 11/1975 bestimmton vorauoset:o;ungen aufgelöst werden •. Die 
1\uflöm:tng kann cr-folgen: 

(1) Ub~lr Antrag des Kurator:l.ufus 

a) wenn dü.s E'ondsvcnnögcm Z!.ufgezehrt ist 

b) ",'enn das KU1"atorium dis Auflösung des Fonds beschließt. 

(2) Von Amts wegen 

:A) .wem\ das Pondsvermögen nicht mehr vorhanden ist 

b) "fenn das Fondsvel:mck!en zur ErfiUlung des Fonds2;1f;eckes nicht 
mohr hinreicht -

('c) wenn der Fcmdsz'Weck n.tcht mehr g01';leinnUtzig, mildtä.tig oder 
seine ErHHlung unn15g1ich gm'forden. ist. 

Wird die J\uf:lö::mng b€!:'.!chlot'.:scn, so ist :mgleicb Uber die Ven:cndung 
et"ra n09h vorh[tr.J.cn~r Fond21!C~:nögen m! t d~r Maßgllbe Entscheidung 7,U 

treffen, t1nß du!:'; Vorr. .. 5~on \"i~:cr BGaachtn2'1.hzno nuf tisn !'onds: .... u:.:ck in 
auss(,hli('~fjlich g~:~C!irm.Üt:;:igZ!r K~ise zur ün1:sprcchei'\den Ver\~endunq 
der n~p'u.bU.k ö,;~-c!')!'relich Übf.:J:ttr::jen wird oder den ~D.türlichcn oder 
juriotischan Personen ~ugutekc~~t, die ber.cits laufend Leistungen 
be7.ogün h~ben~ . 

'. 
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